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Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr 289A „Dierigstraße“ 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wir erhalten unsere Einwendungen von 2016 aufrecht. 

Der Bund Naturschutz lehnt den Bebauungsplan in der vorliegenden Form ab. 

 

Die beiden wichtigsten Gründe: 

- zu wenig sozial geförderter Wohnraum (2016 waren 50% gefordert) 

- die eingezeichneten Ausgleichsflächen genügen nicht den Standards (man 

kann nicht jeden Streifen Straßenbegleitgrün als Ausgleichsfläche definieren) 

 

 

Ausführliche Begründung: 

 
S. 28 des Textteiles 

Bei 15 % der neuen Geschossfläche sind die schon bestehenden Wohnblöcke 

herausgerechnet: für die wird dafür das Pflegeheim als Pluspunkt angesetzt. In 

Anbetracht der jetzigen Situation, wo vor allem günstiger Wohnraum (und viele 

Pflegeplätze) fehlen, ist das nicht angemessen, sondern Schönfärberei. 

 

 
S. 34 des Textteiles 
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Ausschnitt aus der Planzeichnung 

 

 
S. 35 

Das sind keine Ausgleichsflächen, sondern es ist innerstädtisches Straßenbegleitgrün. 

Wenn es Ausgleichsflächen wären, welcher Vegetationstyp ist angestrebt? Ein 

Magerrasen? Artenreiche Mähwiese? Sogar für Heuschrecken werden die Mindestareale 

von A6 und A7 sicher nicht erfüllt.  

 
S. 41 

Der BP 289 ist aus dem Jahr 2004. Über 10 Jahre vergingen, in denen für den 

Naturschutz-Ausgleich nichts gemacht wurde, und danach wird die Abstandsfläche 

zwischen Tiefgarage und Straße als Ausgleichsfläche festgesetzt. Um die Artenvielfalt in 

der Stadt zu erhalten, ist es wichtig, dass die Flächen nicht zu klein uns zu verinselt sind. 

Das ist hier nicht der Fall. 

 

 
S. 44 

Damit wären auch Ölheizungen erlaubt, oder Holz. 

Der Bund Naturschutz fordert, dass in diesem Bebauungsplan Fernwärme oder Gas 

vorgeschrieben werden, Niedrigenergiehaus oder Passivhausstandard sollten angestrebt 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


